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der Klasse angeheftet . Danach kann sich der Schuler auf
Zetteln , die beim Schuldiener zu haben sind , Bücher bestellen .
Es empfiehlt sich , für den Austausch der Bibliotheksbücher in
allen Klassen zwei gleiche Pausen zu bestimmen , nämlich die dritte
Pause am Montag und am Freitag . Am Schlüsse des Schul¬
jahres sind vor der Besichtigung alle Bibliotheksbücherabzuliefern .
Die Bibliotheksbücher sind fremdes Eigentum und müssen des¬
halb besonders gut gehalten werden . Wer in ein Bibliotheksbuch
malt oder schreibt , wird belangt . . Wer in einem geliehenen
Bibliotheksbuchederartige Beschädigungenvorfindet , hat es dem
Klassenleiter anzuzeigen .

Das Klassenbuch muß zu Beginn der Stunde aufgeschlagen
auf dem Lehrerpulte liegen . Es wird jeden Sonnabend nach
dem Unterrichte für den Rektor abgeliefert .

Am Schlüsse jeder Stunde verlassen alle Schüler vor
dem Lehrer das Klassenzimmer .

Klassen , welche einen anderen Unterrichtsraum auf¬
suchen , treten ini Flur oder in der Wandelhalle zu je zwei an ,
werden hier vom Lehrer abgerufen und rücken geordnet ab . In
eben derselben Ordnung haben sie auch am Schlüsse der Stunde
nach ihrem Klassenzimmerzurückzugehen . Mäntel nnd Mützen
müssen an den Haken zurückbleiben, welche der Klasse zuge¬
wiesen sind .

Der Abortschlüssel hängt in jeder Klasse an der Tür .
Wird er während einer Pause gebraucht , so ist er an dem
Schlüsselbrett auf dem Hofe aufzuhängen , von wo die Schlüssel
durch den Türschließer nach den Klassenzimmernzurückbefördert
werden .

Tinte darf nur von dem Schuldiener eingegossen werden .
An diesen hat sich der Primus der Klasse gegebenenfalls zu
wenden .

Kein Schüler hat das Recht , sich mit den Beleuchtungs¬
körpern zu befassen . Der Schuldiener sorgt im Auftrage des
Klassenleiters für Beleuchtung ; er nimmt in den dunklen Winter -
monnten bezügliche Aufträge morgens vor der Andacht entgegen .

Schüler , welche als Auswärtige die Erlaubnis haben ,
vor s / 48 bzw . ^ 7 in das Schulhaus einzutreten , haben
nicht das Recht , sich beliebig im Hause herumzubewegen , sondern
sollen sich auf ihrem Klassenplatze beschäftigen .

III . Die Aula .
Auf das gegebene Glockenzeichen treten die Schüler an zur

Aula iu den Fluren und Wandelhallen zu je zwei und rücken
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in dieser Ordnung ab . Es wird hierbei auf die Selbständigkeit
und den Ordnungssinn der Klassen gerechnet . Von dem aufsicht -
führenden Lehrer wird nicht erwartet , daß er die Schüler aus
den Klassenzimmern heraustreibt . Läßt es eine Klasse an Pünkt¬
lichkeit fehlen , so wird der Klassenleiter einschreiten . Die Klassen¬
türen bleiben bis zur Rückkehr der Schüler aus der Aula geöffnet .

Jeder Schüler hat in der Aula seinen bestimmten Platz .
In der Aula dürfen sich die Schüler nicht zwanglos be¬

nehmen , auch nicht miteinander sprechen .
Die Schüler katholischer und israelitischer Religion

nehmen an den Morgenandachten nicht teil , aber an den Schul¬
feiern . Sie müssen zu derselben Zeit kommen wie die übrigen
Schüler und verbleiben während der Andacht auf ihrem Klassen -
Platz .

IV . Der Schulhof .

Es ist nicht gestattet , an den Hoftüren und Hoftreppen
oder in den Ecken des Schulhofes zu stehen . Die Spiele dürfen
nicht bis in das Aborthaus ausgedehnt werden . Mit Rücksicht
auf die große Zahl der Schüler , die sich auf dem Schulhofe be¬
wegen , muß jedes Werfen (auch mit Papier ), das Bilden von
Ketten und dgl . unterbleiben .

Den Anordnungen desjenigen Lehrers , welcher die Auf¬
sicht auf dem Schulhofe führt sowie der Hofaufseher , muß sofort
Folge geleistet werden . Im Klassenzimmer darf kein Schüler
während der Pause bleiben .

Wer besondere Erlaubnis hat , während der Pause im
Hause zu bleiben , hält sich in der Wandelhalle auf , nicht auf
den Fluren . Namentlich ist es nicht gestattet , an den Fenstern
zu stehen .

Es ist nicht erlaubt , während der Pause vom Schulhofe
in das Haus zurückzugehen, um etwas zu holen .

Die drei Hofaufseher des Tages melden sich bei dem¬
jenigen Lehrer , welcher die Hofaufsicht hat , und bei dem Rektor ,
wenn er den Hof betritt .

Wer in der Pause das Haus zu verlassen genötigt ist,
holt ' sich die Erlaubnis dazu vom Klassenleiter oder von dem¬
jenigen Lehrer , welcher die Aufsicht sührt .

Aufenthalt in der Wandelhalle bis zu drei Tagen wird
vom Klassenleiter durch Unterschriftgenehmigt , auf längere Zeit
durch Unterschriftdes Rektors .

Das Spielen der Schüler ist nur in der Mitte des Schul¬
hofes gestattet , am Rande gehen sie ruhig spazieren .
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